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Vom Schreibtisch der Vorsitzenden

DAS NÄCHSTE BITTE

Eigentlich fließt die Zeit ja gleichmäßig, trotzdem: Alle Jahre
wieder, so etwa nach zehn, elf Monaten beginnt sich in mir Ver-
druss am alten und Lust auf ein neues Jahr zu regen. Dabei
kann ich mich persönlich über das alte Jahr noch nicht einmal
beklagen, da geht es mir besser als manchem anderen. Nicht
nur in materiellen Dingen hat das alte Jahr mich anständig
behandelt, es gab auch viele gute Tage, schöne Stunden und
bereichernde Erlebnisse. Trotzdem, ganz so locker wie bei den
Vögeln unter dem Himmel (Matth. 6, 26) war es nun weiß
Gott auch nicht. Es war schon viel Mühe und Arbeit dabei 
- jedenfalls genug für fast ein Jahr. Nach Redaktionsschluss die-
ses Heftes wird es definitiv Zeit für das letzte Aufbäumen der
Kräfte zum Jahresendspurt, den Durchhänger zwischen den
Jahren und - je nach Geschmack mit oder ohne Böllerschüsse
und Feuerwerk - den Aufbruch und vor allem die hoffnungsvol-
le und optimistische Aufbruchsstimmung in das Jahr 2003. 

Dementsprechend wollen wir das „neue" Jahr am 29.01.03 in
guter sportlicher Form gemeinsam bei unserem Neujahrsemp-
fang begrüßen - nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hängt
die Meßlatte hoch, wir sind deshalb diesmal von der Clubetage
in den Festsaal des Künstlerhauses übergewechselt, neben der
Meßlatte (vertikal) haben dort auch horizontal ganz viele Kol-
legen und Gäste Raum. Wir bieten einen Vortrag (Arbeitstitel:
Humor und Justiz), der ebenso geistreich wie kurzweilig zu wer-
den verspricht, Musik, eine Begrüßungsrede (ich verspreche, sie
soll weder langatmig noch geistlos sein), für das leibliche Wohl
der Gäste ist gesorgt, für die guten Gespräche sorgen Sie dann
schon selbst. Ich hoffe, Sie sorgen in reicher Zahl dafür, dass die
„traditionelle" (d.h. für eine Vielzahl von Neujahrsempfängen
vorgeplante, vgl. hierzu § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB N.F.) MAV-Wun-
derkerze ihr Licht und ihre Funken über vielen versprüht.

Eigentlich hätte ich den Neujahrsempfang ja den Schluss dieses
Beitrags stellen sollen, aber auch so passt als Überleitung ein
„Zurück in die Zukunft" gar nicht so schlecht. Nachdem ich
mich eher lustlos und pessimistisch am 07.11.02 zur letzten Sit-
zung der zweien Satzungsversammlung in Berlin einfand,
konnte ich wider Erwarten die Sitzung dann in bester Stim-
mung verlassen, ein Durchbruch ist gelungen: die Satzungs-
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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 23.11.02 fand in Berlin eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung des DAV zum Thema „Die neue DAV-Anwalts-
ausbildung" statt. Über die Einzelheiten konnten Sie sich
bereits in der Beilage zum Anwaltsblatt 11/02 informieren.
Das Ergebnis vorweg: Das Konzept wurde bei 4.700 vertrete-
nen Stimmen mit 3.520 angenommen, 610 Stimmen sprachen
sich dagegen aus und 570 enthielten sich. Damit hat der DAV
einen klaren Auftrag, den angekündigten Pilotversuch zu
starten. Der DAV hat damit vor allem seine schnelle Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis gestellt, obwohl das Projekt
gründlich vorbereitet war. 

Heftig diskutiert wurde in Berlin natürlich die Frage, ob wir
eine eigene DAV-Ausbildung tatsächlich brauchen. Der
Gesetzgeber hat ja beim Auflösen des Reformstaus ganze
Arbeit geleistet und bei einem Jahrhundertproblem, der Juri-
stenausbildung, „ganz neue Wege" beschritten. So hörte es
sich jedenfalls an, wenn Politiker über das Thema redeten.
Näher betrachtet handelt es sich um die Änderung des DRiG
und der §§ 59 und 73 II BRAO. In der Sache wird der anwalt-
liche Teil der Referendarausbildung auf 9 Monate aus-
gedehnt und den RAK die Gelegenheit gegeben, an der Aus-
bildung - auch der universitären - durch Vorschläge mit-
zuwirken. Praktisch bedeutet das für den Kammerbezirk
München sogar einen Rückschritt, weil man sich mühevoll mit
dem bayerischen Justizministerium darauf geeinigt hatte,
den anwaltlichen Teil der Referendarausbildung an den
Anfang zu legen. Nun liegt er am Ende - und jeder weiß, wie
positiv der Examensstreß auf vertieftes Arbeiten wirkt.

Eine Differenzierung des Anwaltsmarktes durch Qualitäts-
kriterien im Sinne der neuen Ausbildung kann nur positiven
Einfluß auf die Arbeitsbedingungen auch der bereits tätigen
Kollegen haben, ganz zu schweigen von den Interessen der
Mandanten.

So wünsche ich Ihnen schöne erholsame Weihnachten und
freue mich auf unser Wiedersehen beim Neujahrsempfang

Ihr 

Michael Dudek
Geschäftsführer

Berlin, Berlin
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sind in der Zeit vom

20.12.2002 - 06.01.2003

geschlossen.

Der Redaktionsschluss für die Doppelausgabe Jan./Feb. 03

ist der 10. Januar 2003.



Nachrichten und aktuelle Beiträge

Mitteilungen Dezember 2002 5

versammlung hat den Weg für einen neuen Fachanwalt, den
Fachanwalt für Versicherungsrecht, geebnet, der entspre-
chende Ausschuss bereitet nun die Detailregelungen (Fallzah-
len, einzelne Rechtsgebiete der Fortbildung) vor. Auch wenn
mancher/manche gerne auch mehr „Masse" in der Fachan-
waltsfrage gesehen hätte/n - die „Klasse" stimmt, denn der
Fachanwalt für Versicherungsrecht wird gerade in diesem
Bereich ein wichtiges Signal anwaltlicher Präsenz setzen - den-
ken Sie doch an die mehr oder weniger diskreten Versuche
mancher Versicherungen, die Regulierung möglichst „kunden-
freundlich" und anwaltsfrei zu gestalten. 

Auch außerhalb von Fachanwaltsdebatte und Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetz gibt es wichtige Themen - tags zuvor ging es
beim Berufsrechtsausschuss des DAV um die anstehende
Reform der BRAO, wenn das Plenum dieses Ausschusses im
Januar getagt hat, berichte ich gern mehr davon. Natürlich, die
meisten von uns wissen, auch ohne die BRAO ständig unterm
Arm zu tragen, wie man sich als Anwalt ehrbar benimmt. Die
BRAO definiert aber auch unsere Position in der Rechtspflege
insgesamt und sollte deshalb das Konzept unterschiedlicher
Funktionen, aber gleichwertiger Rollen widerspiegeln. Macht
es da Sinn, wenn die früher in § 20 Abs. 2 Nr. 2 und 3. BRAO ent-
haltenen Zulassungsbeschränkungen für Anwälte, die mit
Richtern/Richterinnen des Zulassungsgerichtes verheiratet,
verwandt und verschwägert sind, nun, wo unsere Tätigkeit nicht
mehr ans Zulassungsgericht gebunden ist, in allgemeine Tätig-
keitsverbote umgewandelt werden, wie dies ein Entwurf der
Bundesrechtsanwaltskammer vorsieht? Ist es zeitgemäß, das
Problem der Sicherstellung einer unparteiischen Entscheidung
nur auf dem Rücken der Anwälte (und damit auch auf dem
Rücken der dazugehörigen Mandanten!) zu lösen? Ist es über-
haupt praktikabel, nachdem sich die Zuständigkeit eines
bestimmten Spruchkörpers sehr häufig erst nach Einreichung
der Klage entscheidet? Sie sehen, Berufsrecht hat durchaus mit
unserer konkreten Arbeit und unserem konkreten Alltag zu tun.

Nach Berufsrechtsausschuss am 06.11. und Satzungsversamm-
lung am 07.11. ging es von Berlin zurück nach München und am
08.11. zur Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung
der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität, der sich allmählich strukturiert und die aktive Arbeit
aufnimmt. Hier sehe für unseren Verein in den kommenden
Jahren wichtige Kontakte und Impulse. Einige der Vorstands-
mitglieder sind deshalb persönliche Mitglieder geworden. Es
wäre schön, wenn viele weitere Mitglieder aus der Anwalt-
schaft unterstreichen, dass echte Praktiker die Theorie wichtig
nehmen und die Gelegenheit nutzen, das Bewusstsein der
„Theoretiker" von der Wichtigkeit der Praxis zu schärfen. 

Sehr erfreulich, dass die Anwaltschaft auch für die Presse
ein Thema ist - in der Münchner Sonntagsbeilage der FAZ vom
17.11.02 fand sich ein ganzseitiger Artikel („München ist
Anwalts Liebling"), der Licht und Schatten der Münchner Szene
ausleuchtet - Kammerpräsident Stehle wird dort ebenso zitiert
wie unser Geschäftsführer, Herr Dudek, und ich. 

Apropos Presse: In meiner Sammlung von Presseausrissen für
diesen Monat findet sich ein Artikel von Seite 41 der SZ vom
08.11.02 anlässlich der Verleihung der „Medaille für be-
sondere Verdienste um die Bayerische Justiz" an unseren
Kollegen Dr. Otto Gritschneder. Seine zahlreichen Bücher

sind stets anregende und fesselnde Lektüre. Wer solche Sätze
sagt wie: „Das Recht ist der Sauerstoff zum Leben" (gleichzeitig
auch Titel des genannten Artikels) und seine persönliche Vita
stets danach ausgerichtet hat (Berufsverbot 1939, Zulassung als
Anwalt 1945 durch die amerikanische Militärregierung), der
verdient Orden, Ehrenzeichen und unseren herzlichen Glük-
kwunsch und Respekt. Wenn Ihr Wunschzettel für Weihnachten
noch nicht ganz voll ist - vielleicht passt ja noch ein Buch von Dr.
Gritschneder drauf. 

Was liegt noch im großen Materialstapel - ach ja, Veranstal-
tungshinweise: Leider sind sie in letzter Zeit häufig in letzter
Minute oder noch schlimmer, am Tag danach, eingetroffen. Des-
halb konnten wir z.B. nicht auf eine Veranstaltung zur Justiz in
Italien im Goethe-Forum am 30.11.02 hinweisen. Schade - bei
mir hat sich in der letzten Woche sogar auswärtiger Besuch
dazu angesagt und ich werde im nächsten Heft berichten.
Rechtzeitig kommt aber der Hinweis der Evangelischen Aka-
demie Bad Boll auf die Tagung „Junge Mehrfachtäter -
Hintergründe und sinnvolle Interventionen" vom 17. bis
19. Januar 03 (nähere Information im AnwaltServiceCenter oder
über www.ev-akademie-boll.de). Das 11. ADAC-Symposium
„Mobilität und Medizin" am 08.05.03 hat im Bereich Versi-
cherungsschutz sicherlich Berührungspunkte zu unserer Tätig-
keit, nähere Informationen ebenfalls im AnwaltServiceCenter
oder unter www.verkehr.adac.de.

Last but not least: Wieder ein herzlicher Dank an unsere
eifrigen Leserbriefschreiber und Autoren, die uns über
Kurioses (Gerichtsentscheidung zur Besprechungsgebühr),
Ärgerliches (Sperrberufung) und Gefährliches (Gerichtszahlstel-
le), Lesenswertes (Buchbesprechungen) und Anklickenswertes
(juristische Links) informieren. Kurzbericht und Bild vom „Verei-
digungsumtrunk" und ein Bericht vom Juristenaustausch mit
Cincinnatti zeigen weitere Aspekte des Vereinslebens, das im
neuen Jahr hoffentlich weiter blüht und gedeiht. 

So, das war´s dann für das alte Jahr. Bevor ich im kalten Winter
den Meisenknödel in mein Gärtchen hänge, damit die gefie-
derten Freunde aus dem ersten Absatz wissen, dass ich auf die
himmlische Unterstützung nicht neidisch bin (und weil die
himmlische Unterstützung am besten wirkt, wenn man selbst
etwas für sich und andere tut), treffe ich Sie hoffentlich noch
beim Nikolaus-Kulturtreff zur Überblicksführung in der Pina-
kothek der Moderne. Im neuen Jahr, wenn der Meisenknödel
draußen hängt, sehen wir uns dann hoffentlich am 16.01. beim
Kulturprogramm, spätestens am 29.01.2003 beim Neujahrsemp-
fang, also diesmal erst zum Wiedersehen und dann .....

bis zum Wiederlesen
Petra Heinicke, 1. Vorsitzende

P.S. Und jetzt blättern Sie noch einmal eine Seite zurück und
lassen den Weihnachtsgruß nachhaltigen Optimismus stiftend
auf sich wirken - schließlich heißt es in Matth. 6, 27 (nach den
Vögeln unter dem Himmel) dann: „Wer unter Euch vermag mit
seinen Sorgen seinem Lebensweg eine einzige Elle hinzuzu-
fügen". Also seien Sie doch lieber mit mir optimistisch - jetzt
erst recht!



Voranmeldung über das AnwaltsServiceCenter erbeten, Spon-
tanbesuch aber ausdrücklich erlaubt, Begleitpersonen und Gäste
willkommen.

Anmeldung per Fax an 089-55 02 70 06

Name: __________________________________________

Straße:__________________________________________

PLZ/Ort:_________________________________________

Telefon/Fax:_____________________________________

Termin:_________________________________________

Unterschrift u. Datum

§*§*§

Vereidigungsumtrunk 

Seit März dieses Jahres sind jeden Mittwoch ein Vorstandsmitglied
des MAV und der Rechtsanwaltskammer im Justizpalast bei der Ver-
eidigung junger Kollegen bei einem Gerichtstermin anwesend. Die
Vereidigung ist auch seitens des Gerichts wesentlich ansprechender
gestaltet als in den vergangenen Jahren.

Anschließend werden die „frischgebackenen" Anwälte zu einem
Umtrunk in das ASC eingeladen. Dort werden Informationen, Tipps
von „alten Hasen" weitergegeben sowie aufkommende Fragen
gleich beantwortet. 

Bestückt mit vielerlei Materialien in der schmucken Informationstü-
te, die eigens dafür designt wurde, verlassen die „Jungen" das ASC
mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn.

§*§*§

Juristenaustausch mit Cincinnati/USA

Der Austauschbesuch der Juristen aus München in Cincinnati fand
heuer vom 8.- 13.Sept. statt. Es haben insgesamt 18 Personen teilge-
nommen: 10 Rechtsanwälte/innen (davon 2 Ehepaare), 2 Juristinnen
von der Stadt München und 3 Richter (jeweils mit Ehefrau). Die ame-
rikanischen Gastgeber hatten ein exzellentes Programm vorbereitet: 

Es begann am Sonntag mit einer Bootsfahrt auf dem Ohio mit dem
traditionsreichen Riverboat „Mark Twain" mit Dixieland-Band und
Abendessen an Bord. Am Montag wurde das Amtsgericht in „Room A"
besucht. Das ist in etwa eine Kombination aus Haftprüfung der am
Tag vorher festgenommenen Straftäter und Schnellgericht. Zu einer
Verurteilung ist es allerdings mangels Geständnissen nicht gekom-
men. Dagegen wurde häufig vom Richter eine Kaution festgesetzt,
bis zu deren Beibringung Haftfortdauer angeordnet wurde. Die
häufigsten Delikte waren „Häusliche Gewalt", Einbruch und Raub.
Anschließend fand der Rundgang durch das Staatsgefängnis statt,
das härtere Haftbedingungen als Stadelheim aufweist. Am Dienstag
wurde die jurist. Fakultät der Universität besucht. Es gab nach 2 Vor-
trägen über Mediation und internationale Menschenrechte eine
heiße Diskussion, auch über die Irakfrage. 

Am Nachmittag konnte durch Vermittlung des Generalstaatsanwal-
tes - der vor 3 Jahren selbst mit Ehefrau, einer Professorin für Han-
delsrecht, am Programm in München teilgenommen hat - die Poli-
zei-Akademie besucht werden. Die Besucher konnten hier an com-
putersimulierten Übungen im Schießen mit Laser-Pistolen und Ver-
folgungsfahrten im Streifenwagen teilnehmen, was großen
Anklang fand. Dann gab es ein interessantes Gespräch über die poli-
zeiliche Lage und Vergleiche mit München. Cincinnati hatte Proble-
me mit Rassenkrawallen, während Probleme mit Demonstrationszü-

Termine Kulturprogramm Dezember/Januar:

Freitag, 6.12.02, 18:00 Uhr (Nikolausüberraschung)

Pinakothek der Moderne - Überblicksführung

Donnerstag, 16.1.03, 18:00 Uhr

Pinakothek der Moderne

Malerei vom Expressionismus bis zur Nachkriegskunst

Jeweils mit Frau Dr. Ulrike Kvech-Hoppe, den Wiederholungs-
tätern schon bestens bekannt von Böcklin und Nolde.

Voranmeldung an das ASC (Fax 089-55 02 70 06 ) nach dem Wind-
hundprinzip. Langsame Hunde können es „vor Ort" versuchen.
Kosten jeweils 5,00 € plus Eintritt Pinakothek. 

Jetzt schon vormerken:

Mittwoch, 29.1.03, ab 11:00 Uhr

Neujahrs-Empfang
des Münchener AnwaltVereins

Künstlerhaus, Lenbachplatz
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gen dort unbekannt sind. Am Mittwoch wurde die Sitzung des für
die Staaten Ohio, Kentucky, Tennesee und Michigan zuständigen
6. Senats des Berufungs-Bundesgerichts und nachmittags die Rechts-
anwaltskammer mit einem Vortrag über Berufsrecht besucht. Beim
6.Senat ist die Redezeit für Anwälte auf 15 Minuten begrenzt und
wird mit der Stoppuhr und rotem Licht überwacht. Fragen des
Gerichts werden ebenfalls mit der Stoppuhr gemessen und der
Redezeit hinzugefügt. Die Redezeit für die Replik des Berufungs-
führers ist auf 3,5 Minuten begrenzt und wird ebenso gemessen.
Eine Überziehung wurde von niemand gewagt.

Am Donnerstag war die Gruppe in den Labors der FDA, der Gesund-
heitsbehörde, die dort chemische Untersuchen u.a. für Strafermitt-
lungen bundesweit macht, ähnlich einem Landeskriminalamt. Am
Freitag fand eine Busfahrt nach Columbus, der Hauptstadt von Ohio,
statt. Dort wurden das deutsche Viertel, das Haus des Governors 
(etwa der Ministerpräsident), der allerdings auf Wahlkampfreise
war, und das Parlament im „Capitol" besucht. 

Auf gesellschaftlicher Ebene gab es mehrere Lunch- und Dinnerpar-
ties, teilweise sehr feudal und formal mit Kleiderordnung, sowie
einen Musical-Besuch und ein BasebalIspiel. Der Austausch soll näch-
stes Jahr fortgesetzt werden. 

Vorsitzender Richter H. Clos 

§*§*§

DAV begrüßt Ausweitung der Fachanwaltschaften
- Satzungsversammlung macht Weg für Fachanwaltschaft Versiche-
rungsrecht frei - 

Auf ihrer Sitzung am 7. November 2002 in Berlin hat die Satzungs-
versammlung, das „Anwaltsparlament", beschlossen, die Vorausset-
zungen für die Einführung der Fachanwaltschaft für Versicherungs-
recht zu schaffen. Der Deutsche AnwaltVerein (DAV) befürwortet
seit langem die Einführung weiterer Fachanwaltschaften. Es sei aber
überhaupt nicht nachvollziehbar und begründbar, warum es für so
wichtige Rechtsgebiete wie Verkehrsrecht, Medizinrecht, Baurecht
und Mietrecht noch keine Fachanwaltschaften gebe und diese nach
wie vor von der Satzungsversammlung abgelehnt werden. Die Aus-
weitung der Fachanwaltschaften sei marktgerecht, da die Verbrau-
cher mehr Fachanwaltschaften wünschen. Dies habe eine repräsen-
tative Untersuchung des DAV ergeben. 

„Dies ist leider nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", so
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Präsident des DAV. Man dürfe die
Qualifizierung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten nicht
durch die Beschränkung auf einige wenige Gebiete, für die es die
Fachanwaltschaften gibt, verweigern. Der DAV fordere daher seit
langem die Ausweitung der Fachanwaltschaften für die Rechtsgebie-
te Verkehrsrecht, Medizinrecht, Baurecht und Mietrecht. Bisher gebe
es die Fachanwaltschaften für die Rechts- und Arbeitsgebiete Arbeits-,
Familien-, Insolvenz-, Sozial-, Steuer-, Straf- und Verwaltungsrecht.

Für die Einführung weiterer Fachanwaltschaften ist die Satzungsver-
sammlung, das gewählte Parlament der Anwaltschaft, zuständig.

Nach einer Marktuntersuchung des DAV bevorzugen über 67 Pro-
zent der Bevölkerung bei der Anwaltssuche einen für das in Frage

kommende Rechtsgebiet spezialisierten Anwalt. Die Auswertung
habe gezeigt, dass der Begriff des „Fachanwalts" geeignet sei, die-
ses Expertenwissen zum Ausdruck zu bringen. Mit der Ausweitung
der Fachanwaltschaften gebe es nach Ansicht des DAV mehr Trans-
parenz über die Qualifikation der anwaltlichen Dienstleistung.
Daher müsse die Möglichkeit der geprüften Spezialisierung und der
damit verbundenen Fortbildungspflicht, wie sie bei einer Fachan-
waltschaft entsteht, ausgeweitet werden. 

RA Sven Walentowski, Berlin

Weitere Pressemitteilungen auch im Internet: www.anwaltverein.de

§*§*§

Rücksendung von unfrankierten Empfangsbekenntnissen an
das Gericht 

Das Zustellungsreformgesetz, am 1. Juli 2002 in Kraft getreten
(BGBI. I 2001,1206), bereitet den Rechtsanwälten zunehmend Pro-
bleme im Zusammenhang mit der Rücksendung nichtfrankierter
Empfangsbekenntnisse. Das Zustellungsreformgesetz änderte § 174
ZPO dahingehend, dass der Adressat eines zugestellten Schriftstückes
das mit Datum und Unterschrift versehene schriftliche Empfangsbe-
kenntnis an das Gericht zurückzusenden hat und zwar - so die Geset-
zesbegründung (BT - Drucksache 14/4554,S. 30) - auf eigene Kosten.
Die Freimachung durch die Gerichte bedeute einen erheblichen
Arbeitsaufwand und verursache erhebliche unnötige Kosten für die
Gerichte. Eine Kostentragungspflicht für die Rechtsanwälte ergibt
sich allerdings lediglich aus der Gesetzesbegründung, nicht aus dem
Wortlaut des Gesetzes. 

Durch diese Regelung ist eine bundesweite Kontroverse zwischen
Anwaltschaft und Justizverwaltung über die Kostenlast für die Fran-
kierung der Empfangsbekenntnisse entstanden. 

Eine Reihe von Rechtsanwaltskammern aber auch etliche örtliche
Anwaltvereine, teilweise auch Landesverbände des DAV haben dazu
in ihren Mitteilungsblättern bzw. Rundschreiben Informationen ver-
öffentlicht. 

So hat der Kammervorstand der Rechtsanwaltskammer Berlin die
Auffassung publiziert, dass der Rechtsanwalt keine berufsrechtliche
Verfehlung begeht, wenn er auch nach dem 1. Juli 2002 die Mitwir-
kung an Zustellungen verweigert, die nicht ordnungsgemäß fran-
kiert sind. Dies setze jedoch gemäß § 14 Satz 2 BORA voraus, dass
der Rechtsanwalt dem Absender unverzüglich mitteile, dass er die
Mitwirkung verweigere. Diese Mitteilung kann nach Ansicht des
Kammervorstandes Berlin auch im Voraus, z.B. durch Schriftsätze
oder durch eine grundsätzliche Mitteilung an den Direktor bzw. den
Präsidenten des Gerichts erfolgen. 

In Nordrhein-Westfalen - so eine Mitteilung des Anwalt- und Notar-
vereins Dortmund e.V. im Rundschreiben des Vorsitzenden Nr.
3/2002 vom Oktober 2002 - hat der Justizminister durch Verordnung
vom 3. Mai 2002 angeordnet, dass „aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung und zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten bis auf
weiteres auch nicht oder unzureichend freigemachte Postsendun-
gen unter Zahlung der Nachgebühr anzunehmen" sind. Damit wird
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deutlich, dass auch die Landesjustizminister nicht sicher sind, ob
durch die Änderung bei § 174 ZPO die Kostentragungslast für das
Porto der Rücksendung von Empfangsbekenntnissen rechtswirksam
von der Justiz auf die Anwaltschaft überwälzt worden ist. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass das Empfangsbekenntnis
auch per Fax - also für erheblich geringere Kosten - an den Absen-
der zurückgesandt werden kann (§ 174 Abs. 3 Satz 4 und 5 ZPO). Es
handelt sich bei den im Streit stehenden Portokosten keineswegs
um geringe Beträge. Der Präsident des AG Hannover gibt z.B. an,
dass alljährlich von ihm ca. 4 Mio. EUR an Porto aufgewendet wer-
den und ein nicht geringer Teil auf die Vorfrankierung der Emp-
fangsbekenntnisse entfalle. Einzelne Anwaltskanzleien haben dem
Deutschen AnwaltVerein mitgeteilt, dass die Kosten für die Über-
nahme des Portos zur Rücksendung von nicht frankierten Emp-
fangsbekenntnissen jährlich in einer Größenordnung von 500 bis
700 EUR anfallen.

Klar dürfte sein, dass die Verfahrensordnungen keine Sanktionen
gegen einen Verstoß des Rücksendegebotes vorsehen. Aus dem Kreis
der Vorstandsmitglieder der Rechtsanwaltskammer Berlin kommt der
Aufruf an die Satzungsversammlung der Rechtsanwaltschaft, im Text
des § 14 BORA klarzustellen, dass eine berufsrechtliche Verpflichtung
zur Übernahme der Versendungskosten nicht besteht, wenn diese
Vorschrift vom Gesetzgeber dazu missbraucht wird, Gerichtskosten
auf die Anwaltschaft abzuwälzen (Andreas Jäde, Sparen in den
Taschen der Anderen, Berliner Anwaltsblatt 5/2002, 216, 218). 

RA Udo Henke, Berlin

§*§*§

Leserbrief I

Organisationsmangel bei der Gerichtszahlstelle

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, 
ein von uns bei der Gerichtszahlstelle München nachweislich einge-
reichter und von dieser verbuchter Scheck über DM 5.000,00 wurde
nicht gutgeschrieben. Vielmehr wird von der Gerichtszahlstelle
behauptet, als „Gegenleistung" seien unserem Büroboten entweder
Gerichtskostenmarken übergeben oder ein Gerichtskostenstempler-
aufdruck angebracht worden. 

Diese Behauptungen sind offensichtlich unrichtig.

Wir überreichen zu den Einzelheiten dieses Vorgangs 

x sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht München
(Anlage 1 - teils geschwärzt)

x unser Schreiben an das Bayerische Staatsministerium der Justiz
(Anlage 2).

Wir bitten um Mitteilung, ob im Bereich des Vereins andere derarti-
ge Fälle bekannt sind und welche Vorkehrungen gegen derartige
Fehler der Justizkasse - die ja durch unsere Haftpflichtversicherung
nicht gedeckt sind - getroffen werden können.

RA Dr. Josef Zeller, München 

Anlage 1

Beschwerde an des Oberlandesgericht München, 28.10.2002

... stellen wir zur sofortigen Beschwerde vom 3.9.2002 folgende
Anträge:

I. Die Kostenrechnung vom 06.06.2002 über Euro 1.516,04 zu
Lasten der Beklagten wird aufgehoben. 

II. Die Kostenrechnung ist neu zu erstellen unter Berücksichtigung
des von der Kanzlei Schwarz Kelwing Wicke mit Schriftsatz vom
12.12.2001 zur Einzahlung gebrachten Kostenvorschusses von
DM 5.000,00 und - nachdem dies in der Kostenrechnung vom
06.06.2002 nicht erfolgt ist - ein entsprechender Betrag an die
Kanzlei zu erstatten. 

BEGRÜNDUNG:

I. Sachverhalt

1. Unstreitig wurde am 12.02.2001 mit Schriftsatz der Unterfertig-
ten vom selben Tage ein Verrechnungsscheck für Gerichtskosten
in Höhe von DM 5.000,00 bei der Gerichtszahlstelle abgegeben
und von dieser eingelöst. 
Dies wird auch im Beschluss des Landgerichts München I vom
12.08.2002 zutreffend so festgestellt. 

2. Am 03.04.2001 erinnerte das Landgericht München I an die Ein-
zahlung des Kostenvorschusses gemäß Beschluss vom 01.02.2001. 
Auf telefonische Nachfrage behauptete die Geschäftsstelle, der
Schriftsatz der Unterfertigten vom 12.02.2001 nebst Verrech-
nungsscheck sei dort nicht eingegangen. Dies wurde dem Gericht
mit Schriftsatz vom 10.04.2001 mitgeteilt und entsprechend ein
Nachforschungsauftrag gestellt. 

3. Die Landesjustizkasse Bamberg teilte mit Schreiben vom
26.04.2001 mit, die gesuchte Zahlung könne bei der Landesju-
stizkasse nicht festgestellt werden. Der Einzahler sollte deshalb
über seine Bank Nachforschungsauftrag stellen. 

4. Die Nachforschung der Unterfertigten beim Bankhaus Reuschel
& Co. ergab, dass der Verrechnungsscheck über DM 5.000,00
von der Gerichtszahlstelle München I eingelöst und dem
Konto der Unterfertigten bereits am 16.02.2001 belastet
worden war.
Mit Schriftsatz der Unterfertigen vom 16.05.2001 wurde dies
dem Gericht unter Belegvorlage mitgeteilt und um nochmalige
Überprüfung des Vorgangs gebeten. 

5. Unter dem 20.06.2001 teilte das Landgericht München I mit, dass
ein Scheck über DM 5.000,00 am 15.02.2001 bei der Gerichtszahl-
stelle München I eingereicht und dem Konto 20100 der Gerichts-
zahlstelle München I auch gutgeschrieben worden war. In wel-
cher Rechtssache die Einzahlung erfolgte, könne von der
Gerichtszahlstelle nicht festgestellt werden, da hierüber keinerlei
Aufzeichnungen erfolgten (!!!). Es könne aber festgestellt wer-
den, dass über DM 5.000,00 entweder ein Gebührenstemplerab-
druck erfolgte oder aber Kostenmarken gekauft worden seien. 
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Im Gegensatz zur ersten Mitteilung von Gericht und Landesju-
stizkasse Bamberg wurde also anerkannt, dass der Betrag einge-
gangen war. 

6. Auf den vom Gericht empfohlenen Antrag zum Amtsgericht auf
Erstattung teilte der Bezirksrevisor am 18.06.2002 mit, die
Zuständigkeit des Präsidenten des Amtsgerichts München sei
nicht gegeben, „da ja ein Fall der Fehlstempelung oder eines
nicht lesbaren und daher von der Kostenbeamtin nicht aner-
kannten Stempelabdrucks nicht vorliege." 
Der Bezirksrevisor II teilte unter dem 24.06.2002 erneut mit, die
Gerichtszahlstelle könne nicht feststellen, ob die Gegenleistung
im konkreten Einzelfall mit einer Gebührenstemplermarke oder
mit Kostenmarken erbracht worden sei. Sie könne nur feststel-
len, dass die Gegenleistung tatsächlich in der einen oder anderen
Form erbracht worden sei. 
Wie die angebliche Feststellung der Gerichtszahlstelle erfolgt
sein soll, dass die Gegenleistung entweder mit Gebührenstem-
pleraufdruck oder mit Kostenmarken erbracht worden sei, wird
nicht mitgeteilt, geschweige denn ein Beleg hierfür angeboten. 

7. Die Erinnerung der Unterfertigten wurde mit Beschluss des Land-
gerichts München 1 vom 12.08.2002 zurückgewiesen. 
In diesem Beschluss wird behauptet, nach den Feststellungen der
Gerichtszahlstelle habe der Einzahler einen Gegenwert erhalten,
und zwar entweder als Gebührenstempel oder in Form von
Kostenmarken. In die Verfahrensakten seien jedoch weder ein
Gebührenstempelabdruck noch Kostenmarken gelangt. Es sei
unaufgeklärt geblieben, was mit den erlangten Gegenwerten
geschehen sei. Dies liege im Risikobereich des Einzahlenden. 
Diese Feststellungen sind unrichtig, durch nichts bewiesen und
rechtlich unzutreffend.

II. Die Unterfertigten haben keinerlei Gegenwert erhalten 

1. Die Gerichtszahlstelle führt offenbar keinerlei Aufzeichnungen
oder Nachweise dafür, ob und ggf. in welcher Höhe sie Gerichts-
kostenmarken herausgibt oder einen Gebührenstemplerauf-
druck anbringt. 
Insbesondere kann die Gerichtszahlstelle offenbar keinerlei Emp-
fangsquittung vorlegen für die behauptete (tatsächlich ja nicht
erfolgte) Ausgabe von Kostenmarken oder Anbringung eines
Gerichtskostenstempleraufdrucks. 
Falls die Gerichtszahlstelle tatsächlich so „organisiert" sein sollte,
könnte dies nur als unzureichend bezeichnet werden. 
Aus diesseitiger Sicht völlig logisch schrieb das Landgericht Mün-
chen I am 27.06.2001 an die Gerichtszahlstelle, es müsse sich doch
anhand des Bestands und dem Abgang feststellen lassen, ob ein
Gebührenstempelaufdruck oder ein Gerichtskostenmarkenver-
kauf in Höhe von DM 5.000,00 stattgefunden habe. 
Dieser Feststellung können wir uns nur anschließen. 
Dennoch übernimmt der angegriffene Beschluss vom 12.08.2002
genau diese durch nichts belegte Behauptung der Gerichtszahl-
stelle. 
Tatsächlich hat diese keine „Feststellungen" getroffen, sondern
stellt lediglich eine Behauptung auf, die nach allgemeinen pro-
zessualen Grundsätzen wohl unschlüssig und jedenfalls in keiner
Weise substantiiert ist. 

2. Die Einzahlung von Gerichtskosten erfolgte durch unsere Kanzlei
seit Jahren 
- entweder durch Verrechnungsscheck, und zwar geklammert

an den entsprechenden Schriftsatz oder 
- wenn das Gericht vorgedruckte Überweisungsträger beige

fügt oder die Kontonummer des Gerichts ersichtlich ist, teil-
weise auch per Überweisung.

Täglich werden bei den Unterfertigten alle Schriftsätze an die
Münchner Gerichte am Empfang in einem Korb gesammelt und
vom Büroboten zur zentralen Einlaufstelle im Justizpalast Priel-
mayerstraße gebracht. 
Dort gibt der Bote die Gerichtspost gesammelt ab, ohne
dass differenziert wird hinsichtlich Schriftsätzen mit und
ohne angeklammerten Verrechnungsschecks. 
Der Bote nimmt also bei Gericht nichts in Empfang und
erhält auch keine „Gegenleistung", sondern es wird durch
sein persönliches Überbringen lediglich der Postlauf
erspart und die Sache dadurch beschleunigt. 
Es ist in keiner Weise anders, als wenn dieser Schriftsatz samt
angeklammertem Verrechnungsscheck per normaler Post an die
Einlaufstelle gelangt wäre. 
Insbesondere besteht - ebenso wie wenn der Schriftsatz per Post
geschickt worden wäre - keinerlei Möglichkeit für den Einrei-
chenden, den weiteren Weg des Verrechnungsschecks zu verfol-
gen oder zu beeinflussen. Dies unterliegt vielmehr ausschließlich
der Organisation der Justizbehörden. 

3. Bei einem Anruf in der Einlaufstelle im Justizpalast, war der
Ablauf wie folgt: 
Der an einem Schriftsatz befindliche Verrechnungsscheck wird
von der Einlaufstelle entfernt und an die Landesjustizkasse Bam-
berg zur Einreichung weitergeleitet. Auf dem Schriftsatz wird
von der Einlaufstelle ein Stempel angebracht, dass Gerichtsko-
sten in entsprechender Höhe bezahlt wurden. Gerichtskosten-
und sonstige Wertmarken werden anstelle des Verrechnungs-
schecks nicht verwendet. 
Die wiederholte Behauptung der Gerichtszahlstelle, nach ihren
„Feststellungen" habe der Einzahler einen Gegenwert entweder
in Form eines Gebührenstempleraufdrucks oder in Form von
Kostenmarken erhalten, ist hinsichtlich der zweiten Alternative
also definitiv unrichtig. 
Der Bote der Unterfertigten erhält auch nie Kostenmarken. Nie-
mals hat der Bote der Unterfertigten bei der Gerichtszahlstelle
Gerichtskostenmarken aufgeklebt. 
Außerdem möge die Gerichtszahlstelle erläutern, wie DM
5.000,00 in Gerichtskostenmarken auf einen Schriftsatz geklebt
werden können. 
Nach dem geschilderten Ablauf müsste sich auf unserem Schrift-
satz vom 12.02.2001 ein entsprechender Stempel der Einlaufstel-
le hinsichtlich des entnommenen Schecks befinden. Das ist aber
nicht der Fall. 

4. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Scheck unstreitig bei
der Gerichtszahlstelle eingegangen, dort eingelöst und bei den
Unterfertigten abgebucht worden war
Der Bote der Unterfertigten hat von der Gerichtszahlstelle
niemals eine „Gegenleistung" in Form von Gerichts-
kostenmarken oder einen Gebührenstempelaufdruck
erhalten.
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Mit Eingang des Schriftsatzes nebst angeklammertem Verrech-
nungsscheck bei der Gerichtszahlstelle (völlig gleichgültig ob per
Post oder per Boten) hat der Einzahlende keinerlei Einfluss mehr
auf die weitere Behandlung von Scheck und Schriftsatz. Die
Behauptung im angegriffenen Beschluss, es liege im Risikobe-
reich des Einzahlenden, was mit erlangten Gegenwerten gesche-
hen sei, ist deshalb nicht nachvollziehbar. 
Vielmehr hat die Justizkasse zu belegen, wie sie diesen
Betrag verwendet hat. Nachdem sie das offenbar nicht kann,
ist der Beschwerde stattzugeben. 
Man stelle sich vor, ein Kaufmann erhält unstreitig einen Scheck
über DM 5.000,00, löst ihn ein und behauptet hinterher, leider
könne er nicht mehr feststellen, wie er den Gegenwert dem Ein-
zahlenden gutgebracht habe. Das liege aber in dessen Risikobe-
reich. Kein Gericht würde das akzeptieren. 

III.Grundsätzliche Fragen in diesem Zusammenhang

1. Der Fall hat in unserer Kanzlei eine tiefe Verunsicherung
ausgelöst, ob es weiterhin risikofrei möglich ist, der
Gerichtszahlstelle Verrechnungsschecks zu übersenden
bzw. zu übergeben, zumal die Anwaltshaftpflichtversiche-
rung derartige Schäden aus dem Geldverkehr nicht deckt. 
Uns ist auch kein anderer derartiger Fall bekannt. 

2. Weit über den vorliegenden konkreten Fall hinaus stellt sich die
grundsätzliche Frage nach der Glaubwürdigkeit und Vertrauens-
würdigkeit der Gerichtszahlstelle und der Organisation der
Justizbehörden. 
Wir haben uns deshalb veranlasst gesehen, das Bayerische Staats-
ministerium der Justiz und die Standesorganisationen darüber zu
informieren mit der Fragestellung, ob weitere solche Fälle
bekannt sind und wie dem Verschwinden eingezahlter Gerichts-
kosten begegnet werden kann. 

3. Falls die Gerichtszahlstelle tatsächlich nicht in der Lage sein soll-
te zu belegen, wie bei ihr eingehende Gelder verwendet werden
und DM 5.000,00 einfach „verschwinden" können, würde es sich
nach diesseitiger Auffassung um einen krassen Organisations-
mangel der Justizbehörden handeln, der zu Amtshaftungsan-
sprüchen Veranlassung geben könnte. 
Nach Meinung des Landgerichts verbliebe eine Bereicherung des
Freistaates Bayern um DM 5.000,00, da der Betrag ja unstreitig
bei der Landesjustizkasse Bamberg eingegangen ist. 
Alternativ müsste gefragt werden, ob der Betrag versehentlich
einem anderen Fall gutgeschrieben wurde oder im Bereich der
Gerichtszahlstelle oder der Justizkasse anderweitig „fehlgelei-
tet" wurde. 
Unter diesem Aspekt haben wir auch das Bayerische Staatsmini-
sterium der Finanzen informiert. 

4. Völlig unabhängig und losgelöst vom weiteren Verlauf des kon-
kreten Falles halten wir es für unsere Pflicht als Organ der Rechts-
pflege darauf hinzuwirken, dass derartiges nicht auch anderen
passiert. 

Wir halten es für ein Gebot der Fairness, darüber auch den Senat zu
informieren.

RA Dr. Josef Zeller

Anlage 2

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 
z.H. des Staatsministers Herrn Dr. Weiß 

Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Fehlorganisation der
Gerichtszahlstelle

Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Weiß, 

Gerichtskosten für Vorschüsse bei der Einreichung von Klagen, aber
auch für die Einzahlung von Zeugen- und Sachverständigengebüh-
ren werden von unserer Kanzlei praktisch ausschließlich mit Ver-
rechnungsschecks ein bezahlt, die an die entsprechenden Schriftsät-
ze geheftet werden.

Liegt das Gericht außerhalb von München, so werden solche Schrift-
sätze normal per Post verschickt samt dem Verrechnungsscheck. 

Da sich in München naturgemäß die meisten Vorgänge abspielen
und um die Sache zu beschleunigen und Porto zu sparen, werden
die Schriftsätze in München persönlich von unserem Büroboten zur
Gerichtszahlstelle gebracht, ohne dass dort irgendwelche Maßnah-
men getroffen werden. Er gibt die Schriftsätze nur ab. 

In einem Rechtsstreit vor dem Landgericht München I hatten wir am
12.02.2001 auf diese Weise einen Kostenvorschuss von DM 5.000,00
zur Einzahlung gebracht. 

Nachdem die Landesjustizkasse Bamberg zunächst behauptet hatte,
eine solche Einzahlung sei bei ihr nicht feststellbar, belegten wir
über das Bankhaus Reuschel & Co., dass der Scheck tatsächlich von
der Justizkasse eingezogen und von unserem Konto abgebucht wor-
den war. 

Daraufhin behaupteten Amtsgericht und Landgericht München I
über den Bezirksrevisor, die Gerichtszahlstelle könne nicht feststel-
len, ob die Gegenleistung im konkreten Einzelfall mit einem Gebüh-
renstempler oder mit Kostenmarken erbracht wurde. Sie könne nur
feststellen, dass die Gegenleistung tatsächlich in der einen oder
anderen Form erbracht wurde. 

Diese Behauptung des Bezirksrevisors II beim Landgericht München I
(Anlage 1) ist ersichtlich unrichtig, weil tatsächlich niemals Kosten-
marken aufgeklebt werden, und schon gar nicht bei einem Betrag
von DM 5.000,00. 

Obwohl seitens der Gerichtszahlstelle keinerlei Beleg erbracht wur-
de, dass entweder das eine oder auch das andere der Fall sein könn-
te, stellte sich das Landgericht München I in einem Beschluss über
unsere Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung auf den Stand-
punkt, nach den „Feststellungen" der Gerichtszahlstelle (tatsächlich
werden Feststellungen nicht getroffen, sondern lediglich eine
angebliche allgemeine Übung mitgeteilt) habe der Einzahler einen
Gegenwert entweder als Gebührenstempler oder in Form von
Kostenmarken erhalten (Anlage 2 - Beschluss vom 12.8.02).

Wir haben gegen diesen Beschluss sofortige Beschwerde eingelegt
und verweisen im weiteren auf die detaillierte Begründung vom
28.10.2002.  
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Unabhängig von der Entscheidung des Oberlandesgerichts München,
bei dem das Verfahren anhängig ist, stellt sich für uns die Frage, wie
sichergestellt werden kann, dass bei der Gerichtskasse eingereichte
Verrechnungsschecks auch tatsächlich honoriert, d.h. der entspre-
chende Gebührenstempelaufdruck auf dem Schriftsatz angebracht
wird. Den Äußerungen der Gerichtskasse muss entnommen werden,
dass dort keinerlei Belegwesen geführt wird, aus dem sich entnehmen
lässt, welcher Betrag in welchem Verfahren verwendet wird. 
Auch dass die Landesjustizkasse in Bamberg zunächst nicht in der
Lage war, überhaupt festzustellen, dass dieser Scheck bei ihr einge-
gangen ist, kann nur als höchst bedenklich bezeichnet werden. 

Es besteht deshalb der Eindruck, dass gravierende Organisations-
mängel im Bereich der Organisation der Justizkasse vorliegen. 

Im Interesse einer geordneten Rechtspflege und der Verlässlichkeit
auch und gerade der Justizorganisation bitten wir ebenso höflich
wie dringend um eine generelle Überprüfung des Abrechnungsver-
fahrens. 

Darüber hinaus stellt sich im konkreten Fall die Frage, wo denn die
DM 5.000,00 gelandet sind, nachdem sie jedenfalls nicht unserer
Mandantin als Gerichtskostenvorschuss gutgebracht wurden. Hätte
sich - wenn es bei der Entscheidung des Landgerichts München I blie-
be - der Freistaat Bayern „bereichert"? Oder müsste unterstellt wer-
den, dass diese DM 5.000,00 von einem Justizangehörigen unter-
schlagen wurden? 

Angesichts der generellen Bedeutung des Falles haben wir auch die
Standesorganisationen informiert. 

Nachdem sich ggf. auch die Frage einer Staatshaftung für Fehlorga-
nisation der Gerichtszahlstelle stellen würde, haben wir zusätzlich
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen informiert. 

RA Dr. Josef Zeller, München

§*§*§

Leserbrief II

Sperrberufung

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,

zum Thema Sperrberufung übersende ich Ihnen anliegend Ausriss
eines Sitzungsberichtes eines Staatsanwaltes der Staatsanwaltschaft
Augsburg (immerhin StaGL). Der Inhalt des Sitzungsberichtes erspart
jeden weiteren Kommentar.

„Die von mir eingelegte Berufung ist deswegen als Sperrberufung
zu betrachten, weil zu erwarten ist, dass der Verteidiger des Ange-
klagten ebenfalls Berufung einlegen wird, zumal der Angeklagte
jegliche Schuld von sich weist. Der zuständigen Amtsrichterin habe
ich bedeutet, dass die Berufung seitens der Staatsanwaltschaft für
den Fall zurückgenommen wird, dass der Angeklagte über seinen
Verteidiger oder selbst keine Berufung einlegen wird, zumal dann
der Sachverhalt, weswegen der Angeklagte verurteilt worden ist,

zunächst rechtskräftig feststeht und so erhebliche Indizwirkung für
die späteren Falschaussageverfahren haben wird."

RA FA für Strafrecht Klaus Wittmann, Ingolstadt

Leserbrief III

Besprechungsgebühr § 118 BRAGO I 2 
Amtsgericht München, wer ist „Dritter", wer ist „Gegner"? 

Sachverhalt: 

Der Kläger beanspruchte eine Besprechungsgebühr. Unstreitig hat
ein Gespräch mit dem Unfallgegner und ein Gespräch mit dem ange-
stellten Sachverständigen der gegnerischen Haftpflichtversicherung
stattgefunden. 

Das Amtsgericht verneinte den Anfall einer Besprechungsgebühr,
mit hoffentlich nicht Schule machender kuriosen Begründung: 
1. Der Unfallgegner ist nicht Gegner im Sinne der Bestimmung

§ 118 BRAGO.
2. Gegner im Sinne dieser Bestimmung ist vielmehr nur der Haft-

pflichtversicherer. 
3. Der angestellte Sachverständige der Haftpflichtversicherung ist

nicht Dritter. 
4. Anmerkung des Einsenders: Offensichtlich ist der Sachverständi-

ge aber auch nicht Gegner im Sinne dieser Bestimmung, da - so
die Begründung des Amtsgerichts - nicht er die Schadenersatzlei-
stung erbringt, sondern der Haftpflichtversicherer. 

Das Urteil ist verwirrend bis kurios. Wir meinen, auch solche Fehllei-
stungen sollten veröffentlicht werden, damit sich die Richter - gerade
beim Gebührenrecht - doch etwas mehr mit der Materie befassen. 

RA von Zwehl, München  

Entscheidungsgründe qemäß § 313 a ZPO:

Die zulässige Klage ist als unbegründet abzuweisen. 

Der Kläger macht Schadensersatz aufgrund eines Verkehrsunfalles
vom 09.08.2000 in München geltend, an welchem der Kläger mit
seinem Personenkraftfahrzeug, amtl. Kennzeichen: M -RE ..., sowie
die Beklagte als Haftpflichtversicherer des Kraftfahrzeugs, amtl.
Kennzeichen: M -0..., beteiligt waren. 

Die Haftung der Beklagten dem Grunde nach ist unstreitig. 

Der Streit geht lediglich noch zur Erstattung einer Geschäfts- und
einer Besprechungsgebühr nach § 118 BRAGO. 

Der Kläger verlangt eine Mittelgebühr aus einem Geschäftswert von
DM 12.640 ,- -. 

Soweit eine Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Ziffer 1 BRAGO gel-
tend gemacht wurde ist insoweit der Rechtsstreit, nachdem eine
Gebühr in Höhe von DM 697,45 bezahlt wurde, beiderseits für erle-
digt erklärt worden, so dass der Streit lediglich noch zum Anfall der
Besprechungsgebühr geht. 

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Der Kläger beruft sich im wesentlichen darauf, dass durch die jewei-
ligen Besprechungen eine Beschleunigung der Regulierung und För-
derung des Regulierungsverfahrens stattgefunden habe. 
Zunächst beruft sich der Kläger darauf, dass sein Prozessbevoll-
mächtigter mit dem Sachverständigen der Beklagten eine sachbezo-
gene Besprechung geführt habe mit dem Ergebnis, dass eine weite-
re Besichtigung nicht mehr stattgefunden hat. Insoweit sei eine
Beschleunigung der Regulierung erfolgt. 

Des weiteren hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin ein
Gespräch mit dem Versicherungsnehmer der Beklagten geführt,
welches ebenfalls zur einer Förderung der Regulierung geführt
habe. 

Zuletzt beruft sich der Kläger darauf, dass das klägerische Fahrzeug
ein Leasing-Fahrzeug war und die Leasing-Bank sich geweigert hat
den Kfz-Brief ohne vorherige Bezahlung herauszugeben. 

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers habe dann in mehreren
Telefongesprächen die technische Abwicklung besprochen und nach
Überweisung eines Betrages in Höhe von DM 7.756,58 an die Bank
erreicht, dass der Kfz.-Brief freigegeben wurde und das Schrottfahr-
zeug verkauft werden konnte. 

Auch dieses Gespräch habe der Beschleunigung der Regulierung
gedient. 

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen und meint, dass
schon eine typische anwaltliche Tätigkeit nicht vorliegt. Darüber
hinaus meint die Beklagte, dass lediglich eine bloße Besprechung
oder Vermittlung nicht ausreicht zur Auslösung der Besprechungs-
gebühr. Hinsichtlich der Verhandlungen mit dem Sachverständigen
der Beklagten meint die Beklagte, dass keine eigentliche Verhand-
lung und Besprechung stattgefunden habe. 

Soweit der klägerische Prozessbevollmächtigte sich mit dem Versi-
cherungsnehmer der Beklagten in Verbindung gesetzt hat, lag
weder eine geistige Auseinandersetzung, noch eine streitige Erörte-
rung vor, sondern allenfalls eine Nachfrage. 

Soweit der klägerische Prozessbevollmächtigte mit der Leasing-Bank
Gespräche führte meint die Beklagte, liegt eine eigentliche anwalt-
liche Tätigkeit nicht vor. 

Die Klage ist abzuweisen, da eine Besprechungsgebühr im Sinne des
§ 118 Abs. 1 Satz 2 BRAGO nicht angefallen ist. 

Es mag sein, dass durch die jeweiligen Besprechungen die Regulie-
rung beschleunigt oder gefördert wurde, doch reicht dies nicht 
zum Anfall eine Besprechungsgebühr aus. 

Zu den einzelnen Besprechungen: Gespräche mit dem für das Scha-
densereignis Verantwortlichen (Schädiger, Versicherungsnehmer) 
sind nicht Gespräche mit dem Gegner. 

Gegner ist der derjenige, von dem letztlich die Schadensersatz-
leistung (regelmäßige Geldleistung) erwartet wird. 

Steht hinter dem für das Schadensereignis Verantwortlichen ein Ver-
sicherer und wird mit diesem und von diesem - wie in der Praxis der
Regelfall - der Schadenfall reguliert, so ist dieser Versicherer „Geg-
ner", nicht jedoch der bei diesem versicherte Schädiger (verdeutlicht
wird dieses nicht zuletzt durch die §§ 158 d VVG, 3 Nr. 7 Pflichtversi-
cherungsgesetz). 

Letzteren sind aufgrund der Regulierungsbefugnis seines Versiche-
rers die Hände gebunden; ob und in welchen Umfang für das Scha-
densereignis außergerichtliche Leistungen an den Geschädigten
erbracht werden sollen, entscheidet ausschließlich der Versicherer,
nicht aber der bei Letzteren Versicherte. 

Gespräche mit dem für das Schadensereignis Verantwortlichen
(Schädiger) sind dann also nicht „Gespräche mit dem Gegner".
Soweit Gespräche mit dem Parteisachverständigen der Beklagten
geführt wurden, ist dieser nicht Dritter im Sinne des § 118 Abs. 1
Satz 2 BRAGO. 

Der „Dritte" muss außerhalb des Lagers des Geschädigten oder
Schädigers stehen. 

Diejenigen, die dem Geschädigten oder Schädiger (Versicherung)
bei der Ermittlung und dem Nachweis des geltend gemachten Scha-
dens behilflich sind, wie hier der Sachverständige der Beklagten, ste-
hen somit im Lager der einen Partei und sind „nicht Dritte" im Sin-
ne des § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO. 

Das mit der Leasing-Bank geführte Gespräch zur technischen
Abwicklung und Herausgabe des Kraftfahrzeugbriefs ist keine
anwaltliche Tätigkeit. 

Ein Geschädigter wird regelmäßig selbst mit seinem Leasinggeber,
ohne dass er hierzu zwingend anwaltlichen Beistandesbedarf, die
Abwicklung des Leasingverhältnis oder Herausgabe des Kfz.-Briefes
verhandeln können. 

Insoweit liegt ein mehr alltägliches Rechtsgeschäft vor, welches übli-
cherweise ohne anwaltliche Beratung getätigt wird und auch getä-
tigt werden kann. 

Da im Ergebnis die geführten Gespräche nicht zur Auslösung einer
Besprechungsgebühr im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 BRAGO
geführt haben, ist die Klage deshalb als unbegründet abzuweisen. 

Nebenentscheidungen: §§ 91, 91 a ZPO. 

Soweit hinsichtlich der Geschäftsgebühr der Rechtsstreit beiderseits
für erledigt erklärt wurde, hat insoweit die Beklagte gemäß § 91 a
ZPO die Kosten zu tragen. Bezüglich des Gesamtanspruches sind die
Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufzuheben. 

Weimann 
Richter am Amtsgericht 

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Seminarveranstaltung - „Geldwäschebekämpfung - Neue
Pflichten für rechtsberatende Berufe"

Am 15. August diesen Jahres ist das „Gesetz zur Verbesserung der
Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzie-
rung des Terrorismus" (Geldwäschebekämpfungsgesetz) in Kraft
getreten. Im Rahmen des Gesetzes wurde das seit 1993 bestehende
Geldwäschegesetz (GwG) novelliert. Erstmalig verpflichtet das GwG
zukünftig alle Rechtsanwälte, Rechtsbeistände (die Mitglieder einer
Rechtsanwaltskammer sind), Patentanwälte sowie Notare zur allge-
meinen Identifizierung und ggf. Anzeige verdächtiger Transaktionen.

Das aktuelle Fachseminar „Geldwäschebekämpfung - Neue
Pflichten für rechtsberatende Berufe" am 31. Januar 2003 in
München erörtert sowohl einzelne Pflichten und Risiken aus dem
novellierten GwG als auch Handlungsempfehlungen zum Erkennen
eines Geldwäscheverdachtsfalles. Darüber hinaus wird der (mögli-
che) Weg einer Verdachtsanzeige über die zuständige (Rechtsan-
walts-)Kammer sowie nach Eingang bei den Strafverfolgungsbehör-
den dargestellt. Abschließend werden Sanktionen bei Verstoß
gegen die Mitwirkungspflichten sowie Fragen der Haftungsfreistel-
lung nach § 12 GwG diskutiert.

Herr Rechtsanwalt Dr. Eckhart Müller, Vizepräsident der Rechtsan-
waltskammer München, Herr Oberstaatsanwalt Joachim Eckert,
Staatsanwaltschaft München I, Repräsentant der Strafverfolgungs-
behörden, sowie Herr Achim Diergarten, Syndikus und Geldwäsche-
Beauftragter der Stadtsparkasse München, als Vertreter der Kredit-
wirtschaft seit Inkrafttreten des GwG mit der Materie vertraut,
gewährleisten eine praxisnahe und facettenreiche Darstellung der
Problematik für rechtsberatende Berufe.

Termin/Preis:
Freitag, den 31. Januar 2003, 
15.00-19.30 Uhr; € 390 (zzgl. 16%USt)

Seminarort:
Astron Hotel München Deutscher Kaiser  
(direkt am Hauptbahnhof)

INTERNET – JURISTISCHE LINKS 

http://www.bib.uni-mannheim.de/bib/jura
Bereichsbibliothek Rechtswissenschaft (Uni Mannheim)
u.a. Verzeichnis juristischer Internet-Datenbanken aus aller Welt

http://rzblxl.uni-regensburg.de/ezeit
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Uni Regensburg)

http://www.kuselit.de
Datenbank und Verzeichnis mehr als 500 jur. Fachzeitschriften
CD-ROM 40 EUR mit Möglichkeit einer Differenzrecherche Online

http://www.jurpc.de
Kostenlose Internet-Zeitschrift (Uni Saarbrücken)

http://paperball.fireball.de/
News- und Artikelsuchmaschine aus mehr als 200 deutschsprachigen
Tages- und Wochenzeitungen bzw. Zeitschriften

http://www.onlinenewspapers.com/
Thousand of world newspapers at your fingertips

http://www.nlj.com
The National Law Journal (New York)
u.a. Top 10 Verdicts of 2002 

http://www.llrx.com
Law Library Resource Xchange

http://www.davforum.de./bund/service/links.php
Linksammlung DAV Forum Junge Anwaltschaft mit mehr als 750
Jura-Links

FORUM Junge Anwaltschaft:

www.davforum.de/muenchen 1
www.davforum.de/muenchen 2

RAMartin Lang, München
ra.martin.lang@t-online.de

ELSA MOOT COURT - Regionalentscheid Süd

Am Freitag, dem 13. Dezember 02 veranstaltet ELSA Mün-
chen den Regionalentscheid Süd des deutschlandweiten
ELSA Moot Courts.

Es wird ein fiktiver Sachverhalt verhandelt. Kläger- und Beklag-
tenseite werden dabei jeweils von einem studentischen Team ver-
treten. Deren juristische und rhetorische Leistung wird von einer
dreiköpfigen Jury bewertet. Der Gewinner dieser Runde nimmt an
der Endrunde des Moot Courts in Karlsruhe teil.

Alle Interessierten sind eingeladen zu kommen und zuzuschauen !!!

Ort: Raum 212 im Justizpalast in der Prielmayerstr. 7
Zeit: 13. Dezember 2002, voraussichtl. 15.00 Uhr

Nachrichten und aktuelle Beiträge
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Fallstricke der ZPO-Reform. Ein Literaturbericht

Fast ein Jahr lang haben wir nun praktische Erfahrung mit
der neuen ZPO sammeln können. Manche Tücken und Fall-
stricke des Gesetzes sind sichtbar geworden. Der Präsident
des AG München hat im Editorial zu NJW Heft 39/2002 resig-
niert die Praxisuntauglichkeit der Reform konstatiert und
zutreffend festgestellt, sie bringe eine zusätzliche Arbeitsbe-
lastung für die Gerichte mit sich. Er hat vergessen, hinzuzu-
fügen: auch für die forensisch tätigen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte. Demgegenüber hat Rensen, von Beruf
Richter, in AnwBl. 2002, 633, unzutreffend festgestellt, es sei
für die Hinweispflichten des Gerichts (§ 139 ZPO) alles beim
alten geblieben. Welch ein Irrtum! Mit den Tücken der neuen
Rechtslage befassen sich zwei Neuerscheinungen:

Günter Prechtel, Erfolgreiche Taktik im Zivilpro-
zess, Luchterhand Verlag Neuwied, Kriftel 2002,
XVII, 292 Seiten, broschiert EUR 34,00.

Norman Doukoff, Die zivilrechtliche Berufung nach
neuem Recht, 2. Aufl., Verlag C.H. Beck München
2002, XXI, 203 Seiten, broschiert EUR 23,00.

Beide Autoren stellen übereinstimmend fest, die Berufung in
Zivilsachen müsse nun, da sie von einer 2. Tatsacheninstanz
zu einer revisionsähnlich ausgestalteten Rechtsinstanz
geworden sei, in der 1. Instanz vorbereitet werden. Die
Anforderungen an die Anwaltschaft werden sich bei gleich-
zeitiger Verschärfung des Haftungsrisikos der Anwälte deut-
lich erhöhen. Bisher vorhandene Reparaturmöglichkeiten in
2. Instanz seien in erheblichem Umfang entfallen, Beweisan-
gebote in 2. Instanz nur noch beschränkt zulässig.

Prechtel, Richter am AG München, befasst sich nicht dezidiert
mit der ZPO-Reform. Neben ausgewählten Fragen aus dem
Zivilprozessrecht will er vielmehr typische Fehler und Gefah-
renquellen bei der Prozessführung aufzeigen sowie prakti-
sche Tipps für eine erfolgreiche Bewältigung verfahrens-
rechtlicher Probleme bieten. Da seine Darstellung die ZPO-
Reform (und auch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz)
bereits berücksichtigt, weist er jedoch auch auf die mit die-
sen Änderungen verbundenen Gefahren hin, ehrlicherweise
auch auf Gefahren, die durch unsorgfältig arbeitende Richter
drohen. Sie sind zwar sicher in der Minderzahl. Man sollte
jedoch nicht die Verlockung unterschätzen, Arbeitsüber-
lastung auch dadurch zu begegnen, dass kurzer Prozess
gemacht wird. Und erklärtes Ziel der ZPO-Reform war es ja,
die 1. Instanz zu stärken. Sie ist vielfach auch letzte Instanz,
wenn die Anwälte ihre Rechte und die Rechte ihrer Mandan-
ten nicht sorgfältig wahrnehmen.

Nicht neu ist zwar das Bagatellverfahren nach § 495a ZPO,
wonach das Gericht sein Verfahren nach billigem Ermessen
bestimmen kann. Die Streitwertgrenze hierfür wurde sogar
auf 600 EUR abgesenkt. Auf Antrag muss mündlich verhan-
delt werden. Es muss stets sorgfältig geprüft werden, ob ein
solcher Antrag nicht erforderlich ist, um eine Überraschungs-
entscheidung zu vermeiden. Prechtel rät, den Antrag stets
mit einem Hinweis auf § 495a Abs. 1 ZPO zu verbinden, um

zu vermeiden, dass der Standardantrag auf Terminsanberau-
mung übersehen wird.

Prechtel weist auch ausdrücklich darauf hin, dass dieses Baga-
tellverfahren seitens der Gerichte missbrauchsanfällig ist,
auch wenn auch in diesem Verfahren vor allem das Gebot des
rechtlichen Gehörs, verbunden mit Hinweispflichten, gilt.

Bei einem Verstoß durch das Gericht sind die Reparaturmög-
lichkeiten bescheiden. Abhilfe kann lediglich eine Rüge-
schrift nach § 321a ZPO bringen. Das BVerfG hat sie soeben
(NJW 2002, 3388) zur Rechtswegerschöpfung gerechnet. Aus-
sichtsreich ist sie jedoch nur, wenn man dem Gericht über-
zeugend vermitteln kann, dass es eine Verletzung des
Anspruchs auf rechtliches Gehör begangen hat, und sei es
unabsichtlich. Die Rügeschrift ist innerhalb einer Notfrist von
zwei Wochen beim Gericht des ersten Rechtszugs einzulegen.
Weitgehend ungeklärt ist, ob eine Verletzung der Hinweis-
pflicht nach § 139 Abs. 2 und 3 ZPO das rechtliche Gehör ver-
letzt und ob sie kausal ist für die Entscheidung. Auch im
Bagatellverfahren nach § 495a ZPO ist jede rechtliche Über-
rumpelung verboten, worauf Prechtel mit Recht hinweist,
vgl. hierzu auch: Greger, NJW 2002, 3049, der Zweifelsfragen
und erste Entscheidungen zur neuen ZPO diskutiert.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Gerichte zunehmend das
Rechtsgespräch scheuen. Zumindest ungehörig ist es, wenn
dem Klägervertreter zusammen mit der Klageerwiderung ein
gerichtlicher Vergleichsvorschlag nach § 278 Abs. 6 ZPO über-
sandt wird mit Erwägungen zur Beweislastverteilung und
dem Hinweis, dass er im schriftlichen Verfahren anzunehmen
sei. Prechtel erörtert sorgfältig die Vor- und Nachteile eines
solchen Verfahrens, darunter auch, dass für die Anwälte eine
Verhandlungs- bzw. Erörterungsgebühr entfällt.

Generell sehr kursorisch werden die Übergangsvorschriften
zum ZPO-RG in § 26 EGZPO kommentiert, selbst bei Baum-
bach/Lauterbach/Albers, 61. Aufl. 2003 (Anfang November
erschienen). Insbesondere ist problematisch, dass in Nr. 2 für
am 1.1.2002 anhängige Verfahren auch § 278 ZPO in der
alten Fassung angewendet werden soll. Nach neuem Recht
ist nun in § 279 Abs. 3 ZPO geregelt, dass im Anschluss an die
Beweisaufnahme das Gericht nicht nur erneut den Sach- und
Streitstand mit den Parteien zu erörtern hat, sondern auch
das Ergebnis der Beweisaufnahme. Das ist neu und soll
das Gericht dazu zwingen, mit den Parteien ein Rechtsge-
spräch zu führen, wie es das Ergebnis der Beweisaufnahme
beurteilt, um eine Überraschungsentscheidung zu verhin-
dern. Dieses Bedürfnis besteht jedoch auch in Verfahren, die
am 1.1.2002 bereits anhängig waren und in denen die
Beweisaufnahme möglicherweise erst im Jahr 2002 abge-
schlossen wurde. Die Erwähnung von § 278 in § 26 Nr. 2 EGZPO
dürfte daher ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers sein.

Doukoff befasst sich mit dem Berufungsverfahren nach neuem
Recht. Im Anhang zu seiner Darstellung finden sich Muster
nicht nur für die Berufungs- und Berufungsbegründungs-
schrift, sondern ebenfalls für eine ausgearbeitete Klage-
schrift, für einen Antrag auf Verschiebung der Urteilszustel-
lung und - besonders wichtig - für einen Antrag auf Tat-
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bestandsberichtigung. Im Text findet sich auch ein Katalog
für Sachanträge je nach Art des Ersturteils.

Zutreffend weist Doukoff darauf hin, dass die ZPO-Reform
für die Praxis zu keiner Erleichterung für den Berufungsfüh-
rer gekommen ist. Vielmehr wird die Berufungsbegründung
nach neuem Recht wesentlich ausführlicher sein müssen als
bisher, weil die Bezeichnung der Umstände erforderlich ist,
aus denen sich die Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit
für die angefochtene Entscheidung ergibt und die Bezeich-
nung konkreter Anhaltspunkte erforderlich ist, die Zweifel
an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Tatsachenfeststel-
lungen im angefochtenen Urteil begründen und deshalb
eine erneute Feststellung gebieten (§ 520 Abs. 3 Nr. 2 und 3,
§ 529 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ZPO).

Die Berufungsbegründung wird sich daher den Anforderungen
an eine Revisionsbegründung annähern, wobei Doukoff zu
Recht auf das Gefahrenpotential des § 522 Abs. 2 ZPO hin-
weist, wonach das Berufungsgericht die Berufung durch ein-
stimmigen Beschluss - allerdings nur unverzüglich - zurück-
weisen kann, wenn es davon überzeugt ist, dass die Berufung
keine Aussicht auf Erfolg hat, die Rechtssache keine grund-
sätzliche Bedeutung hat und die Fortbildung des Rechts oder
die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Ent-
scheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert. Die Zukunft
wird zeigen, ob die Berufungsgerichte mit der gebotenen
Zurückhaltung diese Vorschrift handhaben und sie nicht zum
„kurzen Prozess" missbrauchen.

Rechtsanwalt Sieghart Ott, München

§*§*§

Das neue Verkehrszivilrecht. Praxisfälle nach der
Schuld-, Schadensersatzrechts- und ZPO-Reform. Von
RiLG Frank-Michael Goebel, RAin Birgit Wilhelm-Lenz und
Dr. Arnd Arnold. 1. Auflage 2002, Deutscher AnwaltVerlag,
160 Seiten, broschiert. Euro 34,--. 

Die Schuldrechtsreform hat insbesondere das Verjährungs-
und das gesamte Leistungsstörungsrecht erneuert. Aber auch
das Kauf- und Werkvertragsrecht sind novelliert worden.
Durch die zum 1. August in Kraft getretene Reform des Scha-
densrechts wurde der Anspruch auf immateriellen Schadens-
ersatz auf die Gefährdungshaftung und das Vertragsrecht
ausgedehnt. Bei fiktiver Schadensabrechnung wird die Mehr-
wertsteuer nicht mehr erstattet. Die Haftung von Kindern bis
zu 10 Jahren wurde beschränkt. Und über diese Neuerungen
hinaus sind etwa die Halterhaftung und der Ausgleich zwi-
schen verschiedenen haftenden Haltern ebenfalls erheblich
geändert worden. 
Die der täglichen Arbeit zugrundeliegende Grammatik des
Zivilrechts muss also auch und gerade „rund ums Auto" neu
erlernt werden, handelt es sich dabei doch um einen Lebens-
bereich, der jeden betrifft. Was würde da näher an der Praxis
liegen als die Lösung von Fällen? Mithin zeigt „Das neue
Verkehrszivilrecht" anhand typischer Fallgestaltungen und in
knapper Form, wie alte und neue Rechtsprobleme nach den
Reformen des Schuld- und Schadensersatzrechts zu lösen
sind, und zwar sowohl nach altem wie nach neuem Recht. So

erfährt der Praktiker zunächst etwa, wie man mit den ver-
längerten Verjährungsfristen von Sachmängelansprüchen
und der Beweislastumkehr beim Verbrauchsgüterkauf
umgeht, wann ein Autohändler für Werbeaussagen haftet,
oder aber welche Neuerungen es beim finanzierten Auto-
kauf gibt. Sodann werden anhand weiterer praxisrelevanter
Fallkonstellationen die wesentlichen Änderungen aufgrund
des reformierten Schadensersatzrechts vorgestellt. Die über-
sichtliche Darstellung ermöglicht dabei in der täglichen
Arbeit immer wieder den gezielten Zugriff auf bestimmte
Rechtsprobleme und damit die schnelle, konzentrierte und
allein fall- bzw. mandatsbezogene Information. Lediglich
dem Schuldrechtsteil ist zum besseren Verständnis ein kurzer
theoretischer Abriss der wesentlichen Rechtsänderungen
vorangestellt worden. 
Schließlich haben die Änderungen des Zivilprozessrechts zu
einer Reihe einschneidender Änderungen geführt, die gerade
auch die Verfahrenstätigkeit des Verkehrszivilrechtlers
berühren. Diese Reformteile werden daher aus seiner Per-
spektive ebenfalls dargestellt. 
Abgerundet durch zahlreiche Praxistipps und strategische
Hinweise gewährleistet das aktuelle Fallbuch aus dem Deut-
schen AnwaltVerlag mithin einen ebenso raschen wie praxis-
nahen Einblick in das neue Verkehrszivilrecht. Dass manche
Fragen offen bleiben müssen, unterschiedlich beantwortet
werden können und sich darüber hinaus neu stellen werden,
lässt sich bei entsprechend umfassenden Gesetzesreformen
naturgemäß nicht vermeiden. Insoweit wird sich freilich die
künftige Rechtsprechung ihrer Verantwortung stellen müs-
sen. Dem Autorenteam aus Wissenschaft und Praxis jeden-
falls ist es jetzt schon bestens gelungen, auf solche neuralgi-
schen Fragen hinzuweisen und durchaus praktikable Vorge-
hensweisen vorzuschlagen. 

§*§*§

STUD-JUR Nomos-Texte. Zivilrecht (Wirtschaftsrecht)
- Strafrecht - Öffentliches Recht. 11. Auflage 2002 (Stand:
August 2002), Nomos Verlagsgesellschaft, insgesamt 4.957
Seiten, broschiert. Euro 15,-- je Einzelband, Euro 31,-- für alle
3 Bände zusammen. 

Schon seit 10 Jahren erscheinen nunmehr regelmäßig die
drei gebundenen Nomos-Textausgaben zum Zivil- bzw. Wirt-
schafts-, Straf- und Öffentlichen Recht. Sie enthalten die Basis-
texte für das juristische Studium und wurden in Konkurrenz
zu den Beck'schen Standardwerken „Schönfelder" und „Sar-
torius" entwickelt. Inzwischen haben sich die Bände so weit
etabliert, dass sie in vielen Universitäten empfohlen und von
den Studenten auch gekauft werden. Der Vorteil gegenüber
den Konkurrenzwerken liegt darin, dass sie jährlich in
gebundener Form neu erscheinen. Es entfällt also der Auf-
wand des Einsortierens von Ergänzungslieferungen wie bei
einem Loseblattwerk. Und auch der Preis von nur Euro 31,00
für den „3er-Pack" ist konkurrenzlos billig. - Zwei Vorzüge,
die auch der (anwaltliche) Praktiker durchaus bzw. noch
mehr zu schätzen wüsste, wenn die Nomos-Texte nicht aus-
gerechnet die ursprünglich studentische Zielgruppe deutlich
sichtbar im Titel führten. Denn mit Zugaben wie UN-Kauf-
recht, Verwarnungs- und Bußgeldkatalog etwa heben sie sich
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durchaus positiv von den gewohnten Loseblatt-Standardwerken
ab, die sich auf Praktiker-Schreibtischen schon längst ebenso
ihren festen Platz erobert haben, wie die daneben liegenden
uneinsortierten und mithin nur Kosten verursachenden
Ergänzungslieferungen. 
Im Praxis-Test ebenfalls für gut befunden: BGB und StVG sind
bereits auf dem Stand des seit 1. August reformierten Scha-
densersatzrechts. Zudem enthält jede Textausgabe im
Anschluss an das Register noch die Inhaltsübersichten der bei-
den anderen Bände. Arbeitsrechtliche Vorschriften sucht man
dort allerdings vergebens. - Ein Umstand, über den sich Prak-
tiker wohl kaum dadurch hinwegtrösten lassen, dass sie mit
dem wirklich wichtigen Grundgesetz gleich zweimal bedient
werden. 

§*§*§

Anwaltsgeschichten. Von RA Dr. Otto Gritschneder. 
2., erweiterte Auflage 2002, Verlag C.H. Beck, 156 Seiten,
gebunden. Euro 16,--. 

Die schönsten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben.
Und für einen Anwalt sind es eben zumeist „Fälle“ aus der
täglichen Praxis, die sich dann allmählich zu Geschichten ent-
wickeln, an die man sich immer wieder gern erinnert. Der
Münchner Kollege Dr. Otto Gritschneder hat solche Geschich-
ten gesammelt und seine Erinnerungen daran in Buchform
festgehalten, um auch andere damit zu erfreuen. Dabei sind
es keineswegs seine größeren Prozesse, in denen die hohen
Herrschaften von Staat und Kirche oder bedeutende Wirt-
schaftsunternehmen die Hauptrolle spielen. Vielmehr sind es
gerade die Geschichten sogenannter „kleiner Leute", die sich
oft durch ihren hohen Unterhaltungswert auszeichnen. Denn
das Leben selbst hat sie ja geschrieben. Die Eigenart der Men-
schen, die Tücke des Objekts und nicht zuletzt der Zufall hat
die Geschehnisse und ihre mehr oder weniger freiwillig Mit-
wirkenden dabei nicht selten so unwahrscheinlich miteinan-
der verknotet, dass der Leser die Stirn runzeln und sich fragen
mag: „Ist das wirklich alles wahr?". Bekanntlich hat das
Leben aber mehr Fantasie als alle Dichter zusammen und mit
fortschreitender Lektüre schwindet die anfängliche Skepsis
allmählich dahin. Denn Gritschneders Anwaltsgeschichten,
die zum Teil aus einer Zeit stammen, als er selbst noch gar
nicht Anwalt war, vermögen mitunter an Vergessenes zu erin-
nern, gelegentlich Verwunderung hervorrufen, zum Schmun-
zeln wie zum Nachdenken anregen und dabei vor allem gut
unterhalten. Ebenso kompetent wie kurzweilig und mit
einem feinen Gespür für Anekdotisches vermag Kollege Grit-
schneder dem Leser seinen reichen Erfahrungsschatz offen-
zulegen und von komischen und tragischen, schnell vorüber-
huschenden und folgenschweren, aber auch von beschau-
lichen und dramatischen Begegnungen zu berichten. Für Juri-
sten liegt der Reiz darin, sich dem eigenen Alltag literarisch
und mit außergewöhnlichen Fällen anzunähern. Doch auch
für alle anderen, die nur einmal einen Blick hinter die Kulis-
sen des Rechts werfen möchten, ist das Büchlein in der nun
vorgelegten zweiten und um drei Geschichten erweiterten
Auflage als Weihnachtsgabe uneingeschränkt zu empfehlen. 

Rechtsanwalt Roland Thalmair, München 

DKV-Anzeige
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Die Marketing – Kolumne

Werben und verkaufen (2)

Wo wirken Marketingmaßnahmen? 

Sie kennen Ihre „Positionierung im Markt", d. h. Sie
wissen, wo Ihre Kanzlei im Vergleich zu den direkten
Wettbewerbern steht.

Sie haben Ihre Leistungsschwerpunkte so definiert (und
eingegrenzt), dass Sie sie als „Produkte" anbieten können.

Sie haben das Potential Ihrer „Stammkunden" ausge-
schöpft und möchten zusätzliche Mandanten gewinnen.

Sie wissen, wer Ihre Produkte (möglicherweise) benötigt.

Und Sie wissen sogar, wo Sie diese Zielgruppen finden.
Nun geht es darum, diese potentiellen Mandanten so
anzusprechen, dass sie ihr nächstes „Problem" zusam-
men mit Ihnen lösen möchten. 

Die Aussage des alten Henry Ford, dass bekannterma-
ßen die Hälfte aller Werbeausgaben nutzlos ist, dass
aber keiner weiß, welche Hälfte, wird gern als Frei-
brief für mehr oder weniger wahlloses Ausprobieren
betrachtet. Die meist relativ preiswerten Einzelmaß-
nahmen - da eine Anzeige, dort das Sponsoring einer
Veranstaltung - summieren sich zu einem Betrag, der,
gezielt eingesetzt, wirkungsvoller wäre. Denn: Die Eig-
nung bestimmter Werbeformen und -medien für das
eigene Marketing lässt sich durchaus bewerten. 

Bedarf vorhanden - auch bewusst?

Dazu ein paar Faktoren, die im Normalfall für sämtli-
che Arten und Größen von Kanzleien gelten: 

x Der Anwalt bietet keine „Impulsprodukte", d. h. es
ist nicht damit zu rechnen, dass jemand, der eine
Werbebotschaft empfängt, diese spontan in ein
Mandat umsetzt. 

x Es muss vielmehr in aller Regel ein „Problem" bei
der Zielperson vorliegen (das ihr auch bewusst ist),
bevor sie sich mit der Frage beschäftigt, ob sie über-
haupt einen Anwalt braucht und - wenn ja - welcher
Anwalt dieses Problem wohl am besten lösen könnte.

x Dabei kann dieser Bedarf durchaus in der Zukunft
liegen, z. B. wenn der potentielle Mandant beab-
sichtigt, sich selbständig zu machen - oder auch,
wenn es in seiner Ehe so kriselt, dass er eine Schei-
dung ins Auge fasst. 

x Die Möglichkeiten, einen derartigen Bedarf zu
wecken, sind für Anwälte recht beschränkt. 

x Dagegen ist die Möglichkeit, einen solchen Bedarf
bewusst zu machen, häufig gegeben: Denken Sie
nur an die vielen Änderungen von Gesetzen und Vor-
schriften, die die Zielpersonen vielfach nicht zur Kennt-
nis nehmen und dadurch unbewusst Risiken eingehen.

Aus diesen Fakten lässt sich für die Vorgehensweise
des Anwalts Folgendes ableiten: 

x Werbung in „flüchtigen" Medien (dazu gehören
neben Funk und Fernsehen und Plakaten z. B. auch
die Tageszeitung) ist im Normalfall wegen der
immensen Streuverluste ineffizient. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass einer der angesprochenen Leser
oder Hörer genau in dem Moment, in dem ihn die
Werbebotschaft erreicht, ein einschlägiges „Pro-
blem" hat, ist einfach zu gering. Und sobald er die-
ses Problem dann hat, ist Ihre Werbung vergessen. 

x Sinnvoll ist die Werbung in Dauermedien mit Nach-
schlagecharakter, z. B. in den „Gelben Seiten". 

x Auch eine eigene Homepage mit Eintrag minde-
stens in den einschlägigen Suchmaschinen und Ver-
zeichnissen erscheint heute unerlässlich. 

x Kanzleien, die hauptsächlich bestimmte Berufsgrup-
pen ansprechen, sollten in Medien mit Dauerwir-
kung werben, die diese Berufsgruppen nutzen
(Fachzeitschriften, die erfahrungsgemäß aufgeho-
ben werden, Nachschlagewerke etc.). 

x Und natürlich sind sämtliche Formen der Direktwer-
bung (Mailings) sinnvoll, durch die die Zielpersonen
ein „Erinnerungsstück" erhalten.

x Machen Sie aus der Mund-zu-Mund- eine „Hand-zu-
Hand-Werbung": Bringen Sie Multiplikatoren dazu,
Ihre Kanzleibroschüre o. ä. weiterzugeben. 

x Neben diesen eher klassischen Werbeformen sind
insbesondere zwei Marketing-Maßnahmen zu nen-
nen: Event-Marketing und Öffentlichkeitsarbeit /PR,
oft kombiniert. Z. B. ist die Möglichkeit, auf Fach-
veranstaltungen der Zielgruppen durch Vorträge,
Veröffentlichungen etc. auf sich und seine Leistun-
gen aufmerksam zu machen, recht arbeitsintensiv,
aber höchst effizient. 

x Daneben tauchen immer wieder Nischen-Möglichkei-
ten mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis auf. 

Grenzen der Werbung 

Ich möchte nicht Eulen nach Athen tragen und daher die
Frage der berufsrechtlichen Zulässigkeit einer Marke-
ting- Maßnahme ausklammern. Insbesondere Direkt-
werbung an Nicht-Mandanten stößt ja bekanntermaßen
schnell an Grenzen. Doch: Je näher man an diese Gren-
zen kommt, umso effizienter ist meist die Maßnahme.
Gern loten wir gemeinsam mit Ihnen aus, ob im Ein-
zelfall die Grenze überschritten ist. Wenn Sie dies wün-
schen oder andere Fragen zum Thema haben: 

Dipl.-Kaufmann, Frieder Kraus, Telefon (0171) 3624636
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Anmeldung nur über:

INSTITUT FÜR ANWALTSRECHT
an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Ainmillerstr. 11, D-80801 München, Tel: 089/34 02 94-76
Fax: 089/34 02 94-78

Internet: http://www.anwaltsrecht.de
email: info@anwaltsrecht.de

Ringvorlesung
im WinterSemester 2002/2003

Anwaltliche Berufsfelder
Anwälte berichten über ihren Beruf

Donnerstag, 18.15 Uhr - Universität, im Hörsaal 109

09.01.2003: RAin Eva Weiler, München
„Mediation in unterschiedlichen Bereichen des Zivilrechts"

23.01.2003: RA Prof. Dr. Reinhard Ingerl
Lorenz Seidler Gossel, München
„Gewerblicher Rechtsschutz"

30.01.2003: RA Dr. Fritz Kempter
Kempter Gierlinger und Partner, München
„Aus dem Alltag eines Fachanwalts für Arbeitsrecht"

06.02.2003: RA Markus Schließ
Lehrbeauftragter FHTE/HdM, Stuttgart
„Internetrecht in der anwaltlichen Praxis"

13.02.2003: RA Dr. Robert Jofer
Wannemacher & Partner, München
„Strafverteidigung in der Praxis"

Spezialveranstaltung 
in Zusammenarbeit mit COM International

„Juristische Rhetorik und Kommunikation für Fortgeschrittene"
Kommunikationstraining für Juristen II
jeweils Samstags, 23.11. und 30.11.2002

von 9:00 - 17:00 Uhr - im Institut

Seminarleiter: Mathias H. Markert (Consultant für COM 
International)
Zielgruppe: Referendare und Studenten
Anmeldung erforderlich - Gebühr:  € 130,00

Lehrveranstaltung
„Typische Anwaltsfehler auf dem Gebiet des 

Wirtschaftsrechts"
Samstag, 25. Januar 2003

von 10:00 - 13:00 Uhr s.t., im Institut

Referent: Prof. Dr. Robert Schweizer

Teilnehmergebühr: Studenten, Referendare: keine Gebühr, 
Rechtsanwälte: € 25,00
Anmeldung erforderlich: per Email oder Anruf erbeten.

Vortrags- und Diskussionsreihe

„Aktuelle Probleme des Straf- und Strafverfahrensrechts 
in der Anwaltspraxis - XII"

jeweils Dienstags, 18:00 Uhr s.t., in der Bibliothek des 
Instituts für Rechtsphilosophie, Ludwigstr. 29/I

Leitung u. Koreferate: Prof. Dr. Bernd Schünemann

10. Dezember 2002: Referent: N.N.
„Europäische Menschenrechte und ihre Auswirkungen auf
die StPO"

Teilnehmergebühr: keine - Anmeldung nicht erforderlich!

Sonderveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht

„Der Jurist und die EDV"

Dienstag, 14. Januar 2003
von 17:00 - 19:00 Uhr s.t.

im CIP-Pool, Raum E 48, Juristisches Seminargebäude
Prof.-Huber-Platz 2

Referent: Thomas Riehm (wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl
Prof. Canaris)

Anmeldung erforderlich: per E-Mail oder Anruf erbeten.
Teilnehmergebühr: Studenten, Referendare: keine Gebühr

Rechtsanwälte: € 25,00

Vertiefungskurs

zur Vorbereitung auf die Prüfung der Rechtsanwaltsfachangestellten
Prüfung Januar 2003

Die Kurse werden abgehalten von den Ausbildern

RA Dr. Erwin Lohner und RA Nikolaus Lutje

Kursort: Rechtsanwaltskammer, Tal 33, 80331 München 

Zeit: Donnerstag, 12. Dezember 2002
Montag, 16. Dezember 2002
Dienstag, 07. Januar 2003
Montag, 13. Januar 2003

Sämtliche Veranstaltungen beginnen um 16.45 Uhr.

Die Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung
nicht erforderlich.


